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PLANAUFLAGE VOM 8~5~1981 BIS 8~6~1981

Ergänzende Zonenbestimmung zum Baureglement Riedholz

Einfamjljen
hauszone E2
(Hanglage)

Die Einfamilienhauszone E2 bezweckt die
Erstellung von Einfamilien- und Doppel-
einfamilienhäusern. Pro Baute sind
max. 2 Wohnungen gestattet.

Ausnützungsziffer:

Dachneigung:

max. 0,30

max. 40°

Talseits sind gestattet:

Vollgeschosse:

Gebäudehöhe:

Ber~seits sind gestattet:

Gebäudehöhe:

Firsthöhe:

Talseits darf die Traufhöhe
liegen als bergseits.

Atti]ca~eschosse sind verboten.

Dachausbauten gemäss § 17 Kant. BR sind

gestattet.

VoM GEMEINDERAT BESCHLOSSEN AM: 22. Juni 1981

DER GEMEI

t2.

Vom Regierungsrat durch heutigen
Beschluss Nr. i?~‘3~y genehmigt.

Solothurn, den 7. jt4 19i‘f
Der Staatsschreiber

DER GEMEINDESCHREIBER

max. 2

max. 5,50 m

max. 3,50 m

max. 7,50 m

nicht höher
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